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Mit Beziehung auf die Entschließung des 

Nationalrates beehrt sich das Bundesministerium für 

Justiz, je 25 Ausfertigungen des im Gegenstand ge­

nannten Gesetzesentwurfs und der Erläuterungen dazu 

mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme zu übersenden. Die 

im Rahmen des Begutachtungsverfahrens befaßten Stellen 

wurden um allfällige Stellungnahme spätestens zum 

9. April 1985 ersucht . 

• 

18. März 1985 

Für den Bundesminister: 
F 0 r e g g e r  
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Bundesgesetz vom • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •  Uber 

eine Amnestie aus Anlaß der vierzigsten Wie­

derkehr des Tag es, an dem die Unabhäng ig keit 

Österreichs wiederherg estellt wurde, und der 

dreißigsten Wiederkehr des Tag es, an dem der 

tlsterreichische Staatsvertrag unterzeichnet 

wurde (Amnestie 1985) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Einstellung von Strafverfahren 

§ 1. (1) Ein Strafverfahren wegen einer von Amts 

wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung ist nicht einzu­

leiten und ein bereits eingeleitetes Strafverfahren ist in 

jeder Lage des Verfahrens einzustellen, 

1. wenn die strafbare Handlung vor dem 15. Mai 

1955 begangen worden ist und keine strengere Strafe als 

zehn Jahre Freiheitsstrafe angedroht ist; 

2. wenn die strafbare Handlung vor dem 1 5. Mai 

1965 begangen worden ist und keine strengere Strafe als 

fUnf Jahre Freiheitsstrafe angedroht ist; 

3. wenn die strafbare Handlung vor dem 15. Mai 

1980 begangen worden ist und keine strengere Strafe als 

drei Jahre Freiheitsstrafe angedroht ist. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 Z. 3 findet 

keine Anwendung 

1. auf schweren Betrug, Untreue und Geldwucher, 

jeweils zum Nachteil mehrerer Personen, sowie fahrlässige 

Krida, 
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2. auf strafbare Handlungen gegen die Sittlich-

keit, 

3. auf strafbare Verletzungen der Amtspflicht und 

verwandte strafbare Handlungen, 

4. auf Handlungen, die in einer anderen Rechts­

vorschrift als dem Strafgesetzbuch mit gerichtlicher Stra­

fe bedroht sind, 

es sei denn, daß eine dieser strafbaren Handlungen den 

Bezirksgerichten zur Aburteilung zugewiesen ist. 
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Strafnachsicht 

§ 2. (1) Allen Personen, die vor dem Inkrafttre­

ten dieses Bundesgesetzes ausschließlich wegen einer oder 

mehrerer der im § 1 Abs. 1 bezeichneten strafbaren Hand­

lungen zu einer Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt 

worden sind, ist die Freiheitsstrafe nachgesehen, soweit 

sie noch nicht vollstreckt oder nachgesehen worden ist. 

§ l Abs. 2 und 3 gilt dem Sinne nach. 

(2) Die nach Abs. I nachgesehene Strafe gilt 

mit dem Tage des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes als 

vollzogen. Bei Berechnung der Fristen, deren Lauf beginnt, 

sobald die Strafe vollstreckt ist, ist jedoch, je nach den 

Umständen, § 43 Abs. 3 oder § 48 Abs. 3 StGB dem Sinne 

nach anzuwenden. 
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Beschränkung der Auskunft aus dem 

Strafregister 

§ 3. (1) Ist jemand zu keiner strengeren Strafe 

als einer höchstens sechsmonatigen Freiheitsstrafe, wenn 

die Verurteilung aber nur wegen Jugendstraftaten erfolgt 

ist, zu keiner strengeren als einer einjährigen Freiheits­

strafe verurteilt worden, so unterliegt die Verurteilung 

der Beschränkung der Auskunft aus 

Abs. 1 des Tilgungsgesetzes 1972), 

vor dem 1. Jänner 1985 begonnen 

dem Strafregister ( §  6 

wenn die Tilgungsfrist 

hat oder im Fall einer 

Strafe, die bedingt nachgesehen oder aus der der Verur­

teilte bedingt entlassen worden ist, die Nachsicht vor dem 

1. Jänner 19 85 in Rechtskraft erwachsen oder der Verur­

teilte vor diesem Zeitpunkt entlassen worden ist. Bei 

einer Geldstrafe ist die Ersatzfreiheitsstrafe maßgebend, 

bei Verhängung einer Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe 

sind Freiheitsstrafe und Ersatzfreiheitsstrafe zusammenzu­

zählen. 

(2) Ist jemand mehrmals verurteilt worden, so 

tritt 

Zahl 

eine Beschränkung der Auskunft nur ein, wenn die 

und der 

die Summe 

Verurteilungen nicht mehr 

aller Freiheitsstrafen und 

als drei beträgt 

Ersatzfreiheitsstra-

fen sechs Monate, wenn es sich aber ausschließlich um Ver­

urteilungen wegen Jugendstraftaten handelt, ein Jahr nicht 

übersteigt. 

(3) Die Beschränkung der Auskunft aus dem Straf­

register nach den vorstehenden Bestimmungen tritt kraft 

Gesetzes ein. Andere Bestimmungen, nach denen Verurteilun­

gen einer Beschränkung der Auskunft unterliegen, bleiben 

unberührt. 
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Verfahren bei Einstellung von 

Strafverfahren 

§ 4. (1) Ü ber die Einstellung eines Strafverfah­

rens entscheidet das Gericht, das in der Hauptsache in 

erster Instanz zu entscheiden hätte, nach Anhörung des 

Staatsanwaltes durch Beschluß. Wäre in erster Instanz ein 

Geschwornen- oder ein Schöffengericht in der Hauptsache 

zur Entscheidung berufen, so obliegt die Beschlußfassung 

dem Vorsitzenden. Stellt sich die Notwendigkeit der Ent­

scheidung Uber die Verfahrenseinstellung in der Hauptver­

handlung heraus, so entscheidet das erkennende Gericht, im 

Geschwornengerichtsverfahren der Schwurgerichtshof gemein­

sam mit den Geschwornen, durch Beschluß. 

(2) Der Beschluß auf Einstellung des Verfah­

rens ist auf Antrag des Beschuldigten (Angeklagten) zu 

fassen. Von Amts wegen oder auf Antrag des Staatsanwaltes 

ist nur dann zu entscheiden, wenn 

1 .  sich der Beschuldigte in Untersuchungs­

haft befindet oder Uber ihn die Untersuchungshaft verhängt 

werden müßte, 

2. eine Anklageschrift oder ein Strafantrag 

eingebracht werden mUßte, 

3. eine StrafverfUgung erlassen oder die 

Hauptverhandlung anberaumt oder durchgefUhrt werden mUßte, 

oder 

4. Uber eine Berufung oder Nichtigkeitsbe­

schwerde zu entscheiden wäre. 
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(3) Ist in den Fällen des § I ein gerichtli­

ches Verfahren noch nicht eingeleitet worden, so tritt an 

die Stelle der Verfahrenseinstellung die ZurUcklegung der 

Anzeige durch den Staatsanwalt. Die Zurlicklegung kann je­

derzeit auf Antrag des Angezeigten geschehen; von Amts we­

gen erfolgt sie nur dann, wenn der Staatsanwalt sonst in 

der Sache eine Amtshandlung vorzunehmen hätte. 

(4) Gegen die Entscheidung des Gerichtes 

steht dem Beschuldigten (Angeklagten) und dem öffentlichen 

Ankl�ger die Beschwerde an den libergeordneten Gerichtshof 

offen; sie ist binnen vierzehn Tagen einzubringen und hat 

aufschiebende Wirkung. 
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Verfahren bei Strafnachsicht 

§ 5. (1) Daß die Voraussetzungen einer Strafnach­

sicht gegeben sind, hat das Gericht, das in erster Instanz 

erkannt hat, nach Anhörung des Staatsanwaltes durch Be­

schluß festzustellen. Hat in erster Instanz ein Geschwor-

nen- oder ein Schöffengericht erkannt, 

Feststellung dem Vorsitzenden. 

so obliegt die 

( 2) Der Beschluß nach Abs. 1 ist auf Antrag 

des Verurteilten zu fassen, von Amts wegen oder auf Antrag 

des Staatsanwaltes nur dann, wenn der Verurteilte die 

Freiheitsstrafe bereits angetreten hat, der Vollzug der 

Freiheitsstrafe bereits angeordnet worden ist oder anzu-

ordnen wäre oder Uber einen Strafaufschub zu entscheiden 

wäre. 

(3) § 4 Abs. 4 ist anzuwenden. 
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Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 6 .  (1 ) Dieses Bundesgesetz tritt 

des § 3 mit dem 1 5. Ma i 1 985 in Kr a f t. § 3 

1 .  Jänner 1 986 in Kraft. 

mi t Ausnahme 

tritt mit dem 

( 2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset­

zes ist der Bundesminister fUr Justiz betraut, hinsicht­

lich des § 3 aber der Bundesminister fUr Inneres. 
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E r 1 ä u t e r u n  g e n 

Im April 1985 jährt sich zum vierzigsten Mal der 

Tag, an dem die 

Unabhängigkeit 

im März 1938 verlorengegangene staatliche 

Österreichs wiederhergestellt worden ist 

und im Mai desselben Jahres zum dreißigsten Mal der Tag, 

an dem der Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung 

eines unabhängigen demokratischen Österreichs der Republik 

die volle Souveränität wiedergegeben hat. Diesem histori­

schen Anlaß entspricht es, seit langer Zeit anhängige Ver­

fahren zu bereinigen und Personen, die vor langer Zeit 

nicht allzu schwere strafbare Handlungen begangen haben, 

durch einen Akt der Gesetzgebung Gnade zu gewähren. 

Der Gesetzgeber hat auch früher und auch aus ver­

gleichbaren Anlässen Amnestien erlassen, und zwar in den 

Jahren 1946, 1950, 19 55, 1957, 1965, 1968 und 1975. Art 

und Umfang der generellen Gnadenrnaß nahmen waren freilich 

in den Amnestiegesetzen, die seit Wiederherstellung der 

Republik Österreich im Jahre 1945 erlassen worden sind, 

sehr unterschiedlich. So ist im besonderen der Umfang der 

knapp nach Beendigung des zweiten Weltkrieges erlassenen 

Amnestien größ er als jener der nachfolgenden Amnestien, 

we i 1 aue h Hä r t e n be sei ti g t wer den soll te n , die sie h au s 

den vergangenen außergewöhnlichen politischen oder wirt­

schaftlichen Verhältnissen ergeben haben. Dem wurde u. a. 

auch durch eine generelle Einstellung von Strafverfahren 

wegen strafbarer Handlungen, die vorwiegend als Folge die­

ser auß ergewöhnlichen Verhältnisse begangen worden sind, 

Rechnung getragen. 
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Auch der nunmehr vorliegende Entwurf sieht - an­

ders als die vergleichbaren Amnestien 195 5, 196 5 und 

1 975 - eine Einstellung bestimmter Strafverfahren bzw. den 

Verzicht auf die Einleitung solcher Verfahren vor. Diese 

"Einstellungsamnestie" liegt freilich nicht in außerge­

wöhnlichen Verhältnissen oben beschriebener Art begrUndet. 

Wesentlich fUr die vorgesehene Einstellung, die sich nur 

auf Strafverfahren wegen strafbarer Handlungen, die schon 

lange Zeit zurUckliegen (vgl. § 1), erstrecken soll, ist 

vielmehr die Überlegung, daß sich - ähnlich wie bei der 

Verjährung (die Ubrigens in einer Vielzahl der an sich er­

faßten Fälle vorliegen wird) - das StrafbedUrfnis ent­

scheidend verringert hat. Das gilt vor allem fUr Taten, 

die schon 20 oder 30 Jahre zurUckliegen. Das Verfahren we­

gen strafbarer Handlungen, die erst zu einem späteren 

Zeitpunkt begangen worden sind, soll nicht unter allen U m­

ständen, sondern nur in bestimmtem Umfang eingestellt wer­

den. Einige Delikte und Deliktsgruppen sollen daher von 

der Beglinstigung durch die Einstellung ausgenommen sein. 

Die Einstellung und der entsprechende Verzicht 

auf die Einleitung von Strafverfahren wegen bestimmter 

strafbarer Handlungen läßt es geboten erscheinen, die we­

gen eben dieser strafbaren Handlungen im Zeitpunkt des 1n ­

krafttretens der Amnestie zwar bereits verhängten, aber 

noch nicht vollstreckten Strafen nachzusehen. Die Nach­

sicht soll sich, da es sich bei der Freiheit gegenUber dem 

Vermögen um das höherwertige Gut handelt, nur auf verhäng­

te Freiheitsstrafen, nicht auch auf Geldstrafen, erstrek­

ken. 

Der Entwurf sieht schließlich unter bestimmten 

Voraussetzungen eine Uber 

gehende Beschränkung der 
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für Verurteilungen vor, bei denen die Tilgungsfrist vor 

dem 1. Jänner 1985 begonnen hat. Dadurch soll für die Be­

troffenen die mit einer solchen Beschränkung verbundene 

Möglichkeit einer Erleichterung des Fortkommens verbessert 

werden. 

Hä r t e n , die s ich im ein z eIn e n , ins b e s 0 n der e mit 

Rücksicht auf die nach dem Entwurf für die Begünstigung 

maßgeblichen Stichtage, ergeben können, können - wie das 

auch sonst bei Härtefällen möglich ist - im Gnadenweg be­

hoben werden. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen ist folgendes zu 

sagen: 

Zu § 1: 

Aus den einleitend dargelegten Gründen soll unter 

gewissen Voraussetzungen von der Einleitung eines Straf­

verfahrens abgesehen oder in diesem Umfang ein bereits 

eingeleitetes Strafverfahren eingestellt werden. Die Ein­

stellung und der Verzicht auf die Einleitung eines Straf­

verfahrens soll nur jenen Personen zuteil werden, die vor 

den im Abs. 1 Z. 1 bis 3 genannten Stichtagen - das sind, 

zum Gedenken an den Tag des Abschlusses des österreichi­

schen Staatsvertrages, jeweils der 15. Mai der Jahre 195 5, 

196 5 und 1980 - wegen bestimmter gerichtlich strafbarer 

H andlungen straffällig geworden sind. Der Begünstigung 

durch Einstellung sollen grundsätzlich nur Strafverfahren 

wegen a m t  s w e g  i g zu verfolgender strafbarer 

H andlungen (einschließlich Antrags- und Ermächtigungsde­

likte) unterliegen, sofern die angedrohte Freiheitsstrafe 

ein bestimmtes H öchstmaß nicht übersteigt. Dort, wo das 

geschützte Rechtsgut ausschließlich in der privaten Sphäre 

des Verletzten liegt, soll vom Gesetzgeber nicht einge­

griffen werden. Privatanklagedelikte sind sohin von der 

Amnestie ausgenommen. 

Da es sich bei § 39 StGB um eine bloß fakultativ 

anzuwendende Strafbemessungsvorschrift handelt und diese 

Bestimmung keine Veränderung der Strafsätze bewirkt 

(S St 46 /40), änder n sich die im § 1 Abs. 1 genannten 

H öchststrafdrohungen daher auch in den Fällen eines quali­

fizierten Rückfalls oder der Begehung einer strafbaren 

H andlung unter Ausnützung einer Amtsstellung nicht. 
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Wä hrend bei den unter Abs. 1 Z. 1 und 2 fallenden 

strafbaren H andlungen davon ausgegangen werden kann, daß 

das Strafbedürfnis des Staates im H inblick auf den Zeitab­

lauf seit der Tatbegehung ganz allgemein weitgehend erlo­

schen ist, sollen unter den am wenigsten lang zurücklie­

genden Taten gemäß der derzeitigen Kriminalpolitik be-

stimmte strafbare H andlungen 

nommen werden. Es wäre nicht 

von der Begünstigung ausge­

recht verständlich, wenn der 

Gesetzgeber auch in Ansehung von Delikten amnestiert, die 

er im Ubrigen als besonders schwerwiegend ansieht. 

So sollen z. B. unter dem Gesichtspunkt verstärk­

ter Bekämpfung von Korruption die Amtsdelikte (22. Ab­

schnitt des Strafgesetzbuches) nicht der Amnestie unter­

liegen; dies umso mehr, als diese Delikte erfahrungsgemäß 

sehr oft erst knapp vor Ende d�r Verjährungsfrist bekannt 

werden. Auf geringfUgige strafbare H andlungen dieser Art, 

also auf solche, die in die Zustä ndigkeit der Bezirksge­

richte ressortieren, soll die Amnestie jedoch grundsä tz­

lich anwendbar sein. 
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Zu § 2: 

Die Einstellung und der entspr echende Ver zicht 

auf die Einleitung von Str afver fahr en wegen der im § 1 be­

zeichneten str afbar en H andlungen lä ßt es geboten er schei­

nen, jedenfalls die wegen eben dieser str afbar en Handlun­

gen ber eits ver hä ngten, aber noch nicht vollstr eckten 

Fr eiheitsstr afen nachzusehen. Auf Geldstr afen, die keinen 

so schwer wiegenden Eingr iff in die Per sönlichkeitsr echte 

des einzelnen dar stellen, soll sich die Nachsicht nicht 

er str ecken. Ein Unter schied, ob die Fr eiheitsstr afe unbe­

dingt ausgespr ochen oder nach § 43 StGB bedingt nachgese­

hen wor den ist, soll nicht bestehen. Maßgeblich ist, daß 

die Fr eiheitsstr afe im Zeitpunkt des Inkr afttr etens der 

Amnestie zur Gä nze oder zum Teil noch zu vollziehen ist. 

Ist jemand in e i n  e m Ur teil auch wegen an-

der er als der in § 1 bezeichneten str afbar en Handlungen zu 

einer Fr eiheitsstr afe r echtskr ä ftig ver ur teilt wor den 

(§ 28 StGB), so findet § 2 keine Anwendung. Vor - und Nach­

ver ur teilungen wegen solcher ander er str afbar er Handlungen 

hinder n hingegen eine Str afnachsicht der in einem Ur teil 

ausgespr ochenen Str afe nach § 2 nicht, sofer n nur die Vor ­

aussetzungen für eine solche Str afnachsicht auf Gr und die­

ses Ur teils vor liegen. 

Die nachgesehenen Fr eiheitsstr afen gelten mit dem 

Tag des Inkr afttr etens der Amnestie als ver büßt. 

Im Falle einer dem Rechtsbr echer gewähr ten be­

dingten Str afnachsicht oder bedingten Entlassung (§ §  43 

und 46 StGB) wer den die Wir kungen der Begnadigung unter 

der Vor aussetzung, daß der Rechtsbr echer keinen Wider r ufs­

gr und gesetzt hat, auf den Tag der Ur teilsr echtskr aft bzw. 

bedingten Entlassung zur ückzubeziehen sein. 
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Zu § 3: 

Das Tilgungsgesetz 1972 hat das bis dahin nur im 

Jugendstrafrecht verankerte Rechtsinstitut der Beschrän­

kung der Auskunft aus dem Strafregister allgemein einge­

führt und ausgebaut. Danach werden Verurteilungen, bei 

denen die verhängte Strafe ein bestimmtes Ausmaß nicht 

übersteigt, in Bescheinigungen und Auskünften aus dem 

Strafregister nicht mitgeteilt. Auskünfte über solche Ver­

urteilungen erfolgen lediglich gegenüber den in ( weiteren) 

gerichtlichen Strafverfahren gegen den betreffenden Verur­

teilten oder in Gnadenverfahren tätigen Stellen. Die Be­

schränkung der Auskunft hat den doppelten Vorteil, daß da­

mit das Fortkommen des Verurteilten, insbesondere seine 

Bemühungen um die Erlangung eines Arbeitsplatzes oder eine 

Verbesserung seiner beruflichen Stellung, erleichtert wer­

den, andererseits für den Fall weiterer Straffälligkeit 

die Möglichkeit einer tätergerechten Bedachtnahme auf das 

Vorleben gewah rt bleiben. Daher sind auch für den Eintritt 

einer solchen Beschränkung gegen über der Tilgung der Ver­

urteilung - bei der die Kenntnis früherer Verurteilungen 

auch fUr die im Zuge eines neuerlichen Strafverfahrens 

tätigen Stellen endgültig verlorengeht - kürzere Fristen 

bzw. in besonders leichten Fällen ein Verzicht auf solche 

Fristen - sodaß die Beschränkung bereits im Zeitpunkt der 

Verurteilung eintritt - vertretbar. 

Die Regierun gsvorlage eines Strafrechtsänderungs­

gesetzes 1984, 364 Blg. NR XVI. GP, sieht in ihrem 

Art. VIII ein e Neufassung der Bestimmungen Uber die Be­

schränkung der Auskunft vor, insbesondere eine Ausdehnung 

dieses Rechtsinstitutes, und zwar sowohl hinsichtlich des 
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Bereiches, in dem derzeit der Eintritt einer Beschränkung 

hereits im Zeitpunkt der Verurteilung vorgesehen ist, als 

auch in dem Bereich, in dem eine Beschränkung erst ein­

tritt, wenn von der Tilgungsfrist drei Jahre verstrichen 

sind. 

In Anlehnung an diese Vorschläge und unter Be­

rücksichtigung des Umstandes, daß aus technischen Gründen 

Bestimmungen, die das Strafregister berühren, nicht vor 

Ablauf der für die Umstellung der einschlägigen Datenver­

arbeitungsprogramme erforderlichen Zeit in Kraft treten 

können, wird vorgeschlagen, aus Anlaß der vorliegenden 

Amnestie eine Beschränkung der Auskunft grundsätzlich bei 

allen Verurteilungen eintreten zu lassen, wenn die Summe 

aller bisher verhängten Strafen sechs Monate, bei Jugend­

straftaten aber ein Jahr, nicht übersteigt und die Til­

gungsfrist vor dem 1. Jänner 1985 begonnen hat. H insicht­

lich der Einzelheiten darf allgemein auf den Text des Ent­

wurf es verwie sen und er läu ternd dazu 1ed ig1ich folgendes 

bemerkt werden: 

Dadurch, daß einerseits darauf abgestellt wird, 

daß die Tilgungsfrist vor dem 1 . Jänner 1985 begonnen ha-

ben muß, andererseits die Bestimmung erst mit 1. Jänner 

1986 in Kraft tritt, wird erreicht, daß zur Zeit des In-

krafttretens bereits ein volles Jahr der Tilgungsfrist 

verstrichen ist. Im H inblick darauf - und mit Rücksicht 

auf den besonderen Anlaß der Amnestie - ist es vertretbar, 

die Obergrenze des Strafmaßes, bis zu dem Verurteilungen 

erfaßt werden, mit dem Doppelten desjenigen Maßes anzu­

setzen, wie es im Strafrechtsänderungsgesetz 1984 vorge­

sehen ist. 
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Für die Fälle, in denen eine Strafe bedingt nach­

gesehen worden oder der Verurteilte daraus bedingt ent­

lassen worden ist, erschien eine besondere Regelung zweck­

mäßig. In diesen Fällen beginnt nämlich der ansonsten maß­

gebende Lauf der Tilgungsfrist mit dem Zeitpunkt der 

Rechtskraft der Nachsicht bzw. der tatsächlichen Ent­

lassung nur unter der zusätzlichen Voraussetzung, daß die 

Nachsicht bzw. Entlassung engUltig wird, was aber wiederum 

erst nach Ablauf der - vielfach mit mehr als einem Jahr 

bemessenen - Probezeit feststeht. Nach der vorgeschlagenen 

Regelung soll es dieser zusätzlichen Voraussetzung nicht 

bedUrfen. Ist freilich die bedingte Nachsicht oder Ent­

lassung noch vor dem Inkrafttreten der vorliegenden Be­

stimmung widerrufen worden, so liegt ab diesem Zeitpunkt 

eine (noch wirksame) Nachsicht oder Entlassung nicht mehr 

vor, sodaß diese Fälle aus dem Anwendungsbereich der Son­

derregelung ausscheiden. Ob sie von der Amnestie überhaupt 

erfaßt werden, hängt dann davon ab, daß die vollständige 

Bezahlung der Geldstrafe bzw. die (endgültige) Entlassung 

aus der Freiheitsstrafe, deren Nachsicht widerrufen worden 

ist, vor dem Stichtag stattgefunden hat. 

Die vorliegende Bestimmung soll auch zur Anwen­

dung kommen, wenn nicht bloß eine, sondern mehrere Verur­

teilungen vorliegen. Liegen jedoch mehr als drei Verur­

teilungen vor, so soll eine Beschränkung der Auskunft 

nicht eintreten. Diese Ausnahme liegt auf derselben krimi­

nalpolitischen Linie, die auch in der bereits mehrfach er­

wähnten Neufassung durch die Regierungsvorlage eines 

Strafrechtsänderungsgesetzes 19 84 eingeschlagen worden 

ist. Sie erscheint umso eher geboten, als, wie schon ange­

führt, die vorliegende Bestimmung im Ubrigen erheblich 

großzügiger gefaßt ist. 
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Abs. 3 stellt klar, daß Bestimmungen, denen zu­

folge Verurteilungen unabhängig von den Voraussetzungen 

der Abs. 1 und 2 einer Auskunftsbeschränkung unterliegen, 

unberUhrt bleiben. Das hat zB fUr Fä lle Bedeutung, in 

denen nach geltendem Tilgungsrecht die Beschränkung be­

reits eingetreten ist oder doch noch vor dem Inkrafttreten 

der vorliegenden Bestimmung eintreten wird, weiters fUr 

Fä lle, die wegen des Vorliegens von mehr als drei Verur­

teilungen von der Beschränkung nach Abs. 2 ausgeschlossen 

sind, nach allgemeinem Tilgungsrecht jedoch die Beschrän­

kung nach Ablauf von drei Jahren der Tilgungsfrist ein­

treten wird. 
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Zu § 4: 

Dieser Paragraph enthält die fUr die Einstellung 

von Strafverfahren vorgesehenen besonderen Verfahrensbe­

stimmungen. 

Danach entscheidet Uber die Einstellung eines be­

reits eingeleiteten Strafverfahrens das Gericht, das in 

der Hauptsache 

Wäre in erster 

als erste Instanz zu entscheiden hätte. 

Instanz ein Geschwornen- oder Schöffenge-

richt zur 

sung Uber 

Sinne des 

Entscheidung berufen, so soll die Beschlußfas­

die Einstellung nicht dem Dreirichtersenat im 

§ 1 3 Ab s. 3 S t PO , s 0 nd ern dem Vor s i t zen den 0 b -

liegen. Denn diese Entscheidungen weisen sicherlich keinen 

solchen Schwierigkeitsgrad auf, daß mit ihnen ein Richter­

kollegium befaßt werden mUßte. Ferner garantiert der Be­

schwerdeweg ohnehin die Möglichkeit, auch ein Richter­

kollegium mit der einzelnen Amnestiesache zu befassen 

(Abs. 4 ). Lediglich dann, wenn sich die Notwendigkeit der 

Verfahrenseinstellung erst in einer Hauptverhandlung her­

ausstellt, soll das erkennende Gericht in voller Zusammen­

setzung entscheiden. 

Die Entscheidung hat in Beschlußform zu ergehen. 

Sie erfolgt im allgemeinen nur auf Antrag des Beschuldig­

ten (Angeklagten); in jedem Fall ist der Staatsanwalt vor 

der Beschlußfassung zu hören. 

Im allgemeinen kann zugewartet werden, ob ein An­

trag auf Amnestierung gestellt wird. Es gibt jedoch Fälle, 

in denen eine unter die Amnestie fallende Person, die von 

der Möglichkeit einer Amnestierung nichts weiß, ohne so-
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durch die Weiterführung des Verfah­

erlitte. Daher sollen die entspre-

chenden Beschlüsse dann von Amts wegen oder auf Antrag des 

Staatsanwaltes zu fassen sein, wenn sich der Beschuldigte 

( Angeklagte) in Untersuchungshaft befindet oder Uber ihn 

die Untersuchungshaft verh�ngt werden mUßte, wenn eine An­

klageschrift oder ein Strafantrag eingebracht werden müßte 

oder wenn in der Hauptsache selbst eine wesentliche Ent­

scheidung zu fällen w�re. Durch die Beschränkung amtswegi­

ger Entscheidungen wird der mit der Durchfiihrung der Am­

nestie verbundene Arbeitsaufwand möglichst niedrig gehal­

ten. 

Ist ein gerichtliches Verfahren noch nicht einge­

leitet worden, so erfolgt - bei Vorliegen der Vorausset­

zungen des § I und wiederum grundsätzlich nur auf Antrag 

des Angezeigten - die ZurUcklegung der Anzeige durch den 

Staatsanwalt. Im Falle der Zurücklegung der Anzeige oblie­

gen dem Staatsanwalt die sich aus § 9 0  Abs. 3 der Straf­

prozeßordnung ergebenden Verständigungspflichten. 
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Zu § 5: 

§ 5 regelt das Verfahren bei Strafnachsicht, die 

kraft Gesetzes eintreten soll, und zwar nicht zuletzt des­

wegen, damit allen Betroffenen die Amnestierung gleicher­

maßen und gleichzeitig zugute kommt. Das Vorliegen der 

Voraussetzungen einer Strafnachsicht nach § 2, also den 

Umstand, daß kraft Gesetzes die Strafnachsicht eingetreten 

ist, muß das Gericht mit Beschluß feststellen. Der sonach 

bloß deklarative Beschluß wird grundsätzlich nur auf An­

trag des Verurteilten gefaßt. Von Amts wegen oder auf An­

trag des Staatsanwaltes soll die Feststellung der Straf­

nachsicht dann erfolgen, wenn aus anderen erheblichen 

GrUnden ohnehin von Amts wegen eingeschritten werden mUßte 

oder wenn die Entscheidung wegen des sonstigen Verlustes 

der BegUnstigung sehr dringend ist; das ist vornehmlich 

dann der Fall, wenn der Verurteilte bereits die Freiheits­

strafe angetreten hat oder der Vollzug der Freiheitsstrafe 

schon angeordnet worden ist. 

Die Zusammensetzung des zur Beschlußfassung be­

rufenen Gerichts ist in gleicher Weise geregelt wie bei 

der Einstellung von Strafverfahren (§ 4 ). Gleiches gilt 

fUr das Beschwerderecht. 
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Zu § 6:  

§ 6 setzt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

Amnestiegesetzes fest und enthält die Vollzugsvorschrift. 

Als Tag des Inkrafttretens soll - zum Gedenken an 

den Abschluß des österreichischen Staatsvertrages - grund­

sätzlich der 15. Mai 19 85 gelten. Aus technischen Grün­

den - da die Erstellung eines entsprechenden Programms für 

die im § 3 vorgesehene Beschränkung der Auskunft aus dem 

Strafregister durch das Strafregisteramt voraussichtlich 

nicht bis zu diesem Zeitpunkt möglich sein wird - soll § 3 

des Entwurfes erst mit dem 1. Jänner 19 86 in Kraft treten. 
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Zu den finanziellen Auswirkungen: 

Die Notwendigkeit, eine größere Anzahl von Amne­

stieverfahren durchzuführen und Beschlüsse zu erlassen, 

bedeutet zwar ein Mehr an einschlägigen Tätigkeiten; es 

wird jedoch für diese vorübergehende Mehrbelastung nicht 

mehr Personal und auch kein nennenswerter sachlicher Mehr­

aufwand notwendig sein. Überdies bedeutet die Amnestierung 

einen Verzicht auf die Weiterführung von Verfahren und auf 

weiteren Strafvollzug, was wiederum eine Entlastung des 

Justizapparates darstellt. 

Die Kosten für die Programmerstellung im Straf­

register stehen derzeit noch nicht fest. Sie werden erho­

ben werden. 
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